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VOR 100 JAHREN, TEIL 2

Carl Albert Loosli

...UND DER SCHUTZ DER KINDER
UND JUGENDLICHEN ÜBERHAUPT?
Von Erwin Marti

Ungelöst
blieb die Frage des Schutzes

der Kinder und Jugendlichen
überhaupt. Absichtserklärungen und Aufrufe

hatte es bereits vor 1900 gegeben.
Für ein Staatswesen wie die Schweiz sei

die Existenz eines einzigen verlassenen
oder verkommenen Kindes ein Vorwurf
gegen die Aufrichtigkeit und die
Haltbarkeit ihrer ganzen Prinzipien, hatte
Carl Hilty 1875 verkündet,200 und Josef
Viktor Widmann hatte 1892 im «Bund»
eine Gesellschaft zum Schutz der Kinder
verlangt.201 Auch in den ersten Jahren
des vielbemühten «Jahrhunderts des

Kindes» wurde immer wieder deutlich,
dass verbesserter Schutz der Kinder bitter

nötig wäre. Immer wieder war in der
Presse von brutalen Tätlichkeiten zu
lesen.202 «Überall Schutz! Wo aber bleibt
der Kinderschutz?» klagt ein Lehrer in

einer Einsendung ans «Berner
Intelligenzblatt». «Die Stadtberner, Damen
und Herren, nehmen sich intensiv der
Küherhunde an und verlangen, dass diese

gut gefüttert, nicht geschlagen, nicht
mehr zum Karrenziehen verwendet werden.

Ich habe nichts dagegen. Aber
fragen möchte ich, wer sich der Kinder
annimmt, die auf dem Lande draussen die
Milch in die Käsereien tragen, ziehen
oder führen. Verdienten diese nicht
auch Schutz, und wäre er da nicht auch

44 Verbesserter
Schutz der Kinder
war bitter nötig.

nötig?» 203 In gewissen Gegenden des

Kantons würden Kinder wirklich
geschunden, fährt der besorgte Einsender

fort, der wegen der Schindereien eine
zunehmende Verrohung der Jugend
und eine Schwächung der Wehrkraft
des Landes, ferner eine zunehmende
Landflucht befürchtet. Wohl gab es seit
1877 ein eidgenössisches Fabrikgesetz,
das die Beschäftigung von Kindern unter

15 Jahren in der Industrie unter Verbot

stellte,204 aber für den Bereich der
Heimarbeit, der Landwirtschaft und des

Gewerbes hatten noch im Jahre 1909
weder der Bund noch irgendein Kanton
eine gesetzliche Regelung erlassen.205

Loosli wusste, gestützt auf einen von
Fabrikinspektor Schuler entworfenen
Fragebogen, der in sämtlichen Kanto¬

nen den Schulkindern zur Beantwortung

vorgelegt worden war, dass die

Hauptmissstände der Kinderarbeit auf
dem Lande zu suchen waren. Die Ergebnisse

der Schulerschen Umfrage waren
bestürzend206 und veranlassten Loosli zu
massiver Kritik an den Verhältnissen in

der Landwirtschaft. Einer seiner Angriffe
gipfelte im Vorwurf des Kindsmords,
hatte er doch vernommen, dass alljährlich

in der Schweiz rund 213 Kinder auf
Bauernhöfen in abgedeckte Jauchelöcher

fielen und darin jämmerlich
umkamen; der Bundesrat aber subventioniere

Gülle- und Düngerbehälter, «ohne
daran irgendeine Bestimmung zu knüpfen,

welche den fortgesetzten
Unglücksfällen den Riegel schieben
würde».207 Die in Form einer Nationalratsrede

gehaltene Anklage in «Wissen und
Leben» durfte bei den Bauernpoiitikern
und beim Landwirtschaftsdepartement
mit keinem positiven Echo rechnen.208

Looslis Feststellung, Kinder verfügten
über keine Lobby, traf den Kern der
Sache. Zwar gab es zahlreiche
Bestrebungen, den Kindern zu helfen, aber sie

erfolgten völlig unkoordiniert. Auf dem
Gebiet der Stadt Bern beispielsweise
waren es noch 1913 rund 25 Vereine
auf privater Basis, die sich der
Jugendfürsorge widmeten; es fehlte ein städtisches

Jugendfürsorgeamt, das die

Anstrengungen koordiniert und besser

zum Tragen gebracht hätte.209 Immerhin
kam auf eidgenössischer und auf kanto-
nalbernischer Ebene doch einiges in

Bewegung: Am 16. November 1908 war
in Ölten ein schweizerischer Verein für
Kinder- und Frauenschutz gegründet
worden, und am 20. Februar 1910
erfolgte - wohl meist durch Lehrer - die

Gründung einer kantonalbernischen
Sektion.210 Obwohl die Schaffung von
Jugendfürsorgeämtern im Grossen Rat

abgelehnt worden war, brachte das

1907 angenommene Schweizerische
Zivilgesetzbuch auch für den Kanton Bern

eine Verbesserung des Kindesrechts mit
sich. Das sich fortschrittlich anhörende
bernische Einführungsgesetz zum ZGB

wurde in einer Volksabstimmung am 28.
Mai 1911 mit 29 067 Ja gegen 11 631

Nein angenommen.2" Die Verbesserung
der gesetzlichen Grundlagen brachte
nicht ohne weiteres den dringend
notwendigen Fortschritt für den Alltag der
Kinder und Jugendlichen. Dies geht aus

zahlreichen Zeugnissen der Zeit hervor,
etwa aus den Worten des Berner Lehrers
und Grossrats Ernst Mühlethaler; er war
einer der wenigen Politiker, die sich für
die Belange der Jugend einsetzten. In

einem Vortrag vor den Jungfreisinnigen
vom März 1913 stellte er fest, im Kanton

Bern gebe es etwa 10 000 Kinder,
für welche ihre Eltern nicht sorgten. Die

Statistik der Strafrechtspflege, der
Kindersterblichkeit und der Unglücksfälle

44 Überall Schutz!
Wo aber bleibt der
Kinderschutz?aa

beweise, dass «ein starker Prozentsatz
unserer Jugend infolge mangelnder
Pflege und Erziehung moralisch und
physisch verloren geht».212 Mühlethaler
forderte als dringliche Massnahmen den
Erlass eines kantonalen Kinderschutz-
gesetzes, eine staatliche Ordnung des

Pflegekinderwesens, ein Gesetz zur
Bekämpfung des Alkoholismus, die
Einführung der Amtsvormundschaft und
eine kantonale Zentralstelle für
Jugendfürsorge. Ein weiterer Hinweis auf die

Zählebigkeit bestehender Gewohnheiten

waren die Körperstrafen: in den Jahren

vor und nach 1900 hatte im Kanton
Bern eine intensive Auseinandersetzung
über die Prügelstrafe stattgefunden und
hatten Regierungserlasse eine gewisse
Verbesserung in den Schulen und
Anstalten gebracht.213 Doch im Alltag der
Kinder war es noch Jahrzehnte später
so, dass Eltern und Erzieher das Prügeln
als ein Gewohnheitsrecht handhabten.

Dass

iugendschutz
ein aktuelles Thema

war, zeigen die Verhandlungen des
Nationalrats vom 6. März 1912. Die Räte

Göttisheim, Zürcher, Rikli, Wyss, Ador,
Ming und Fritschi hatten eine Motion
zur Errichtung einer internationalen
Zentralstelle für Jugendfürsorge, Kinder-
und Mutterschutz eingereicht. Die

Abstimmung ergab für die Erheblichkeitserklärung

der Motion 74 gegen keine
Stimme. Der Sozialdemokrat Paul Pflüger

hatte die Motion ebenfalls zur
Annahme empfohlen, jedoch darauf auf¬
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merksam gemacht, dass die Schaffung
einer solchen Zentralstelle die Schweiz

zum Aufbau einer eigenen Jugendfürsorge

verpflichte. Andere Länder, wie
beispielsweise Österreich seien der
Schweiz weit voraus; man habe zu
bedenken, dass die Schweiz nicht einmal
der internationalen Übereinkunft zur

« Kinder verfügen
über keine
Lobby,

Bekämpfung des Mädchenhandels
beigetreten sei.2" Die der Abstimmung
vorangehende Debatte und die Stellungnahme

von Bundesrat Müller zeigte eine
Besonderheit eidgenössischer Politik
auf, die sich für den sozialen Fortschritt
bisweilen als äusserst hinderlich erwies,
das föderalistische System nämlich. Im

Zivilgesetzbuch seien Ansätze zu einer
Ausgestaltung der Jugendfürsorge
vorhanden, argumentierte Müller, wies
aber darauf hin, «dass diese Institutionen

Sache der Kantone sind. Der Bund
kann hierin zunächst also nichts
machen. Etwas anderes wird es sein, wenn
wir einmal das Strafgesetzbuch haben
werden. Eine Motion auf Einführung
von Jugendgerichtshöfen müsste, so

wünschbar sie auch wäre, ebenfalls als

in die Kompetenzen der Kantone fallend
abgelehnt werden.»215 Mit dem Hinweis
auf die Kompetenz der Kantone
entledigte sich der Bund der Pflicht zum
Handeln; mit dem Hinweis auf ein

zukünftiges schweizerisches
Strafgesetzbuch wurde das Handeln in den

Kantonen abgeblockt. Er habe sich

gefragt, ob er nicht eine Motion auf
Einführung von Jugendgerichtshöfen
einreichen solle, sagte Pflüger im Nationalrat,

aber die Erwägung, «dass man mir

antworten werde, es müsse die

Einführung des schweizerischen
Strafgesetzbuches abgewartet werden, hielt
mich davon ab».216

Eine internationale Zentralstelle für-
Jugendfürsorge mit Sitz in der Schweiz
ist nicht zustande gekommen, obwohl
der Bundesrat die Regierungen anderer
Staaten ersuchte, die Frage einer
solchen Organisation einer eingehenden
Prüfung zu unterziehen.217 Die
Nationalratsdebatte von 1912 zeigt, dass wer
von Jugendschutz sprach, fast zwangsläufig

die Frage der Jugendkriminalität
und eines zu schaffenden Jugendstrafrechts

berührte. Die Schaffung von
Jugendgerichten, zu denen sich Pflüger
und Müller am 6. März 1912 äusserten,

war in den Jahren nach 1900 in den

Kreisen von Juristen und Pädagogen
eines der ganz heissen Themen. Bereits

1908 befürchtete Eugen Hasler, seine

=K IMIIFU M l> »
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Abhandlung über jugendliche Verbrecher

könnte «als ein überflüssiges Sandkorn

im Meere der Literatur erscheinen,
die sich dieses Themas schon überreichlich

angenommen. Auf allen Seiten sind
Private, sind freiwillige Vereinigungen
und ist die Gesetzgebung an der Lösung
der wichtigen kriminalpolitischen Frage,
der Behandlung des jugendlichen
Verbrechertums, tätig.»218

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
hatte man den jugendlichen Täter
gleichsam «entdeckt» und die Pflicht
und Chance des Staates «den Verbrecher

im jugendlichen Individuum, das
Verbrechen im Keim zu erstricken».2"
Die Idee einer besonderen Gerichtsbarkeit

für Jugendliche, genau gesagt einer
Jugendanwaltschaft, stammte aus den

Vereinigten Staaten, wo seit den neunziger

Jahren erste und positive Erfahrungen

vorlagen.221
Schnell war der amerikanische Ein-

fluss auch in Europa und der Schweiz

spürbar. Massgebliche Pädagogen,
Strafrechtler und Fachleute für Jugendfragen
traten für die Verwirklichung von
Jugendgerichten bei uns ein; indes
erschwerte das Fehlen eines einheitlichen
Strafgesetzbuches und soziale und
politische Unterschiede zwischen den
Kantonen die Entwicklung ganz empfindlich.222

Am 20. März 1911 wurde im bernischen

Grossen Rat die Motion Péquig-
not und Gross eingereicht: «Le
gouvernement est invité à présenter au Grand
Conseil des propositions en vue de
l'institution d'une juridiction spéciale pour
la répression des délits commis par des

enfants. Cette réforme doit tendre en

première ligne à l'amélioration des jeunes

délinquants.»223 Regierungsrat Karl

Scheurer sprach sich gegen die

Einführung von Jugendgerichtshöfen aus,
da seiner Meinung nach überflüssig. Die

Motion wurde aber schliesslich einstimmig

für erheblich erklärt. Im März 1914

drängte Professor Philipp Thormann in

einem Gutachten an die bernische
Justizdirektion darauf, mit den Vorarbeiten

zu einem Jugendstrafrecht zu beginnen.

Vier Monate später brach der grosse

Krieg aus - und Jahre lang geschah in

dieser Sache nichts mehr.224

Prozessverfahren
oder Jugendschutz?

Bereits vor 1914 herrschten der Wille
und das Bestreben vor, die straffällig
gewordenen Jugendlichen in einem
besonderen Verfahren abzuurteilen; Juristen

und Pädagogen, Soziologen und
Politiker waren sich darüber einig. Bei

der Frage der Zuständigkeit und der

Organisation der Jugendgerichtsbarkeit
hingegen trennte sich der Weg der in

der Jugendfürsorge tätigen Laien und
der Erzieher deutlich von demjenigen
der Juristen. Letztere, repräsentiert von
Professor Ernst Hafter,22S betrachteten
«auch den künftigen Jugendrichter als

einen Strafrichter, den Jugendgerichts-
prozess als einen Strafprozess. Dabei
sollen aber Zuständigkeit und Organisation

dieser Gerichtsbarkeit und das
Prozessverfahren einer besonderen Regelung

entgegengeführt werden.»226 Die

andere Richtung, angeführt von Jacob

Kuhn-Kelly, Kinderinspektor der

Gemeinnützigen Gesellschaft der Stadt St.

Gallen, bevorzugte Jugendschutzkommissionen

mit vorwiegend erzieherischem,

fürsorgerischem Charakter.

Jugendliche gehörten vor gar kein Gericht,
argumentierte Kuhn-Kelly. Die unfertige,

noch in der Entwicklung begriffene
Psyche eines Jugendlichen könne durch
ein gerichtliches Verfahren eine dauernde

Verwundung erleiden, und «gerade

« Die Klagen gegen
die steigende
Jugendkriminalität
häuften sich.^^

deshalb habe ich statt Jugendgerichte,
Jugendschutzkommissionen in

Vorschlag gebracht, die in gewissen Fällen

auch hätten Strafen verhängen können,
ohne den Charakter eines eigentlichen
Strafgerichtes an sich zu tragen».227 Der

Vorschlag Kuhn-Kellys lag näher beim
amerikanischen Modell, welches «alles

in einer Hand vereinigt, indem der
Jugendrichter mit dem Erprobungsbeamten

sofort einen Fall untersucht und seine

Anordnungen trifft»,228 während
Hafter Untersuchungsbehörden und
urteilende Behörden im zukünftigen
Jugendstrafrecht voneinander getrennt
wissen wollte.

Aus eigenem Erleben in der Jugendzeit

heraus und in seiner Eigenschaft als

Vizepräsident der Schulgemeinde Büm-

pliz war C. A. Loosli mit dem Problem
des Jugendrechtes häufig konfrontiert.
Gelegentlich hatte er sich mit straffällig
gewordenen Jugendlichen auseinanderzusetzen,

so bei Gelegenheit der
«zertrümmerten Isolatoren». In seiner
Antwort an die Eidgenössische
Obertelegraphendirektion legte er dar, wie unsinnig
es war, Kinder vor ein ordentliches
Gericht zu bringen, und begründete die

Notwendigkeit einer Jugendgerichtsbarkeit.229

Er hat sich vor 1914 vermutlich

nirgends genauer dazu geäussert, aber

wir gehen davon aus, dass aus seiner
Sicht das Jugendstrafrecht in der Hauptsache

Fürsorgerecht sein sollte. Seine

Überzeugung, dass Strafe durch Heilung
abgelöst werden sollte, brachte ihn in
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die Nähe von Kuhn-Kelly und Fawer.

Jahrzehnte später, nach der Einführung
des bernischen Jugendrechtes 1930 und
nach Inkrafttreten des schweizerischen
Strafgesetzbuches 1942, schreibt Loosli:
«Wir hatten ein Erziehungsrecht
angebahnt und nun haben wir wiederum auf
lange Zeit hinaus lediglich ein gemildertes

Strafrecht für Kinder und
Jugendliche.»230

In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg

sah es so aus, als stehe man
unmittelbar vor der Verwirklichung eines
humanen Jugendrechtes - auf kantonaler

Ebene, denn man konnte und wollte
nicht ewig auf das eidgenössische Strafrecht

warten. Loosli war in diesen
Belangen nicht allein, er teilte seine

Hoffnungen mit vielen Erziehern und
Juristen: vielleicht war das ein Grund dafür,
dass er sich zu der Frage nicht dermas-
sen häufig äusserte, wie man das von
ihm hätte erwarten können. Aber beim
Jugendrecht wie bei vielen anderen
rechtlichen Belangen war nicht absehbar,

dass nach 1914 «alles anders» werden

würde. Looslis Strategie war
zunächst von einer gewissen Zurückhaltung

geprägt, die er später hat fallenlassen.

Eine Rolle spielte das Bedürfnis,
zeitlichen Abstand zur eigenen Jugend
zu gewinnen. Auch ist es der Charakter
der Ära von 1890 bis 1914, der interessiert,

der gesellschaftliche Rahmen, in

welchem Loosli seine Gedanken und
Aktivitäten entfaltete: Noch gab es auf
bürgerlicher Seite und in den regierenden

Institutionen den Willen, die Gesellschaft

zu humanisieren, demokratischen
Fortschritt zuzulassen. Es war eine Zeit
der gelegentlichen Euphorien, was
Entwürfe für eine Zukunftsgesellschaft
anbelangte; Utopien waren denkbar.

Andererseits gab es Tendenzen, die
soziale Frage unterdrückerisch, mit
reaktionären Mitteln, zu lösen, auf dem

Wege der «Administrativjustiz» beispielsweise.

Auch im Bereich der Jugendpolitik,

des Jugendrechts war diese
Richtung, waren die sogenannten
Vergeltungstheoretiker immer auch vorhanden.231

Loosli fühlte sich mit seinen
humanen und utopischen Vorstellungen
durchaus nicht immer fremd und allein.
Erst später öffnete sich die Schere
zwischen Utopien und Realitäten deutlich
und wurde immer grösser. Looslis Interesse

konzentrierte sich zwangsläufig auf
die Anstalten und die «Administrativjustiz»

als den Bereichen, welche dem
Fortschritt und dem rechtlichen Empfinden

am schwersten schadeten.
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